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RICHTLINIE DES RATES

vom 28 . März 1983

betreffend die Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen bestimmter Jungrobben
und Waren daraus

(83/ 129/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 235 ,

auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (2),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Das Europäische Parlament hat eine Entschliessung
zum Handel der Gemeinschaft mit Erzeugnissen aus
Seehundfell und insbesondere aus dem Fell der Jung
tiere der Sattel - und Mützenrobben angenommen .
In einigen Mitgliedstaaten sind bereits freiwillige oder
gesetzliche Maßnahmen zur Beschränkung der
Einfuhr oder Vermarktung der Felle von Jungtieren
der Sattelrobben (whitecoats) und von Jungtieren der
Mützenrobben (bluebacks) getroffen worden . Ein
Mitgliedstaat verlangt bereits die Kennzeichnung aller
Erzeugnisse aus Seehundfell .
Verschiedene Studien haben Zweifel über die
Bestände von Mützen - und Sattelrobben aufkommen
lassen , insbesondere was die Auswirkungen der nicht
traditionellen Jagd auf Erhaltung und Bestand der
Mützenrobben angeht .
Die Nutzung von Robbenbeständen und anderen
Arten ist , wenn sie im Einklang mit deren Belastbar
keit und unter Wahrung der natürlichen Gleichge
wichte erfolgt , eine naturgegebene und legitime Betäti
gung und stellt in bestimmten Regionen der Welt
einen wichtigen Bestandteil der traditionellen Lebens
bedingungen und der Wirtschaft dar. Die von den
Inuit ausgeübte traditionelle Jagd verschont die Jung
robben . Folglich sollten die Interessen der Inuit nicht
berührt werden .

Es ist wünschenswert, daß weitere Untersuchungen
über die wissenschaftlichen Aspekte und Folgen der
Tötung von Jungtieren von Sattelrobben und Mützen
robben durchgeführt werden . Bis die Ergebnisse dieser
Untersuchungen vorliegen , sind vorläufige
Maßnahmen entsprechend der Entschließung des
Rates und der Vertreter der Regierungen der Mitglied

staaten vom 5. Janaur 1983 (3) zu ergreifen oder beizu
behalten .

Es ist davon Kenntnis genommen worden, daß die
Jagd auf Jungrobben bereits gewisse Einschränkungen
erfahren hat. Der Rat hat die Kommission ersucht, im
Rahmen ihrer fortgesetzten Kontakte mit den betrof
fenen Staaten weiterhin Lösungen anzustreben, die
eine Importbeschränkung entbehrlich machen .
Der Rat wird die Lage auf der Grundlage eines
Berichtes, den die Kommission ihm vor dem 1 .
September 1983 vorlegen wird, erneut überprüfen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen
Maßnahmen oder behalten sie bei , um sicherzustellen,
daß die im Anhang aufgeführten Waren nicht
gewerblich in ihr Gebiet eingeführt werden .
(2) Sie unterrichten die Kommission unverzüglich
hierüber.

Artikel 2

Diese Richtlinie ist vom 1 . Oktober 1983 bis 1 .
Oktober 1985 anwendbar, sofern nicht der Rat auf
Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit
auf der Grundlage eines bis zum 1 . Sepember 1983
vorzulegenden Berichtes der Kommission anders
entscheidet .

Artikel 3

Diese Richtlinie gilt nur für Waren, die nicht von der
von den Inuits ausgeübten traditionellen Jagd
herrühren .

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 28 . März 1983 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. ERTL

(') ABl . Nr . C 334 vom 20 . 12 . 1982, S. 132 .
2 ABl . Nr . C 346 vom 31 . 12 . 1982, S. 1 . (3) ABl . Nr. C 14 vom 18 . 1 . 1983 , S. 1 .
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ANHANG

Nummer
Nummer

des Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

1 ex 43.01 Rohe Pelzfelle und gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle ,
ex 43.02 A auch zu Platten , Säcken, Vierecken, Kreuzen oder

ähnlichen Formen zusammengesetzt :
— von Jungtieren der Sattelrobbe (whitecoats)
— von Jungtieren der Mützenrobbe (bluebacks)

2 ex 43.03 Waren aus den unter Nr. 1 genannten Pelzfellen


